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Die Kommission für Regionalplanung und Strukturfragen nimmt die Antwort der Be-
zirksregierung Köln zur Kenntnis. 
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Antwort der Bezirksregierung Köln 
 
 
1. Aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes liegen nur für 2013 vor; diese wurden 

am 30.07.2015 veröffentlicht. Inwieweit diese auf die Bundesländer differenziert sind, 

muss noch überprüft werden. 

2. Das Gewerbeabfallaufkommen wird nicht mehr vollständig erfasst. Einzelne Gewer-

beabfallmengen sind bekannt, wenn diese Abfälle nicht verwertet werden und von 

den Abfallbesitzern den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern zur Beseitigung 

angedient werden. 

3. siehe auch Antwort zu Frage 2; daher sind die Entsorgungswege nur in Einzelfällen 

bekannt. 

4. siehe auch Antwort zu Frage2; in Einzelfällen gibt es Exportanträge bei der BR Köln, 

aber da diese nicht in allen Fällen erforderlich sind, ergibt sich daraus keine vollstän-

dige Übersicht. Im Übrigen werden die Im- und Exportmengen vom Umweltbundes-

amt erfasst und länderspezifisch ausgewertet. 

 Die aktuellen Daten für 2014 zum Export aus den einzelnen Bundesländern stehen in 

der folgenden Datei: 

 

http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/dokumente/export_2014.pdf 

 

http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/dokumente/export_2014.pdf
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5. Abschätzung zu Fremdabfallmengen 
 

Regierungsbezirk Köln - Fremd- und Gewerbeabfallmengen 2012 

RB Köln 
Verbrannte 

Mengen 
verbrannte 
ABILA - 

Differenzbetrag 
in Menge, % 

abzüglich  
örE-eigene  Gewerbeabfall 

  2012 (t/a) 
örE-Mengen 

2012 Fremdabfall Gewerbeabfälle in % 
MVA Bonn 241.625 159.747 81.878 34 ? ? 
MVA Köln 716.808 326.822 389.986 54 ? ? 
MVA  
Leverkusen 223.499 165.742 57.757 26 ? ? 
MVA  
Weisweiler 375.868 204.361 171.507 46 ? ? 
Summen 1.557.800 856.672 701.128 45 59.023 49 
  

     
  

Quelle:   Abfallbilanz NRW 
2012 

    
  

  
     

  
Unsicherheiten: 

     
  

  
     

  
Zu Spalte C: Der Entsorgungsweg "Verbrennung" beinhaltet Kraftwerke (führt zur 

Überschätzung). Der Entsorgungsweg ist auch nicht immer klar, so ist 
z.B. für 14 % des Hausmülls der Entsorgungsweg "mechanische Be-
handlung" angegeben. Auch aus diesen Mengen wurden Abfälle ver-
brannt (führt zur Unterschätzung). 

Zu Spalte D: B - C: Fremdabfall muss nicht zwingend Gewerbeabfall sein, ist in 
ABILA lediglich als Nicht-NRW-örE-Abfall definiert. 

Zu Spalte F:  Einzeldaten nur ermittelbar bei ABILA-Zugriff (ist aufwendig) Gewer-
beabfall = Summe Gewerbeabfälle + Summe Abfälle aus Abfallbe-
handlung i.S.v. ABILA 
Summe ermittelt aus Bilanz RBK 
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6. Die Frage lässt sich nicht beantworten, da keine vollständige Datenübersicht vorliegt 

(siehe oben) und auch nicht abgeschätzt werden kann, welche Abfallmengen von Mit-

verbrennungsanlagen (EBS-Kraftwerke, Zementwerke u.a.) übernommen werden und 

welche vertraglichen Konstellationen dazu existieren. 

 

7. Im Kraftwerk Weisweiler dürfen max. pro Jahr 450.000 Tonnen Papierschlamm und 

140.000 Tonnen Klärschlamm mitverbrannt werden. Durch die Mitverbrennung, die ja 

die Braunkohle ersetzt, ändern sich die Emissionen nur geringfügig. Dies wurde in 

umfangreichen Messreihen nachgewiesen. Die Emissionen (die relevanten Schadstof-

fe) des Kraftwerks werden kontinuierlich erfasst und über Telefonleitung täglich, bei 

Bedarf auch aktuell, an uns gemeldet. Spezifische Inhaltsstoffe, wie z.B. Quecksilber, 

werden in jährlichen Einzelmessungen ermittelt. 

 

 Die im Kraftwerk mitverbrannten Mengen an Papier- und Klärschlamm werden stünd-

lich erfasst. Die Qualität beider Stoffe – insbesondere Inhaltsstoffe  - ist festgelegt und 

wird regelmäßig durch Beprobungen analytisch überwacht.  

 Das Kraftwerk unterliegt (ebenso wie auch das EBS-Kraftwerk in Hürth-Knapsack) im 

Rahmen der Umweltinspektionen der regelmäßigen Überwachung durch Dez. 53. 

Hierbei erfolgt auch eine Überwachung des Abfalleinsatzes. 

 

8. Die Fragen 8 – 11 kann nur das MKULNV beantworten. Zur Frage der rechtlichen 

Aspekte bei der AWP-Fortschreibung hat das MKULNV im Rahmen des Beteili-

gungsverfahrens auch ein Gutachten veröffentlicht, das unter folgendem Link abrufbar 

ist: 

 

 http://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/umwelt/rechtliche_zulaessigkeit

_und_voraussetzung_abfallrechtlicher_zuweisungen.pdf 

 

9. siehe Antwort zu Frage 8 

10. siehe Antwort zu Frage 8 

11. siehe Antwort zu Frage 8 

http://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/umwelt/rechtliche_zulaessigkeit_und_voraussetzung_abfallrechtlicher_zuweisungen.pdf
http://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/umwelt/rechtliche_zulaessigkeit_und_voraussetzung_abfallrechtlicher_zuweisungen.pdf
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12. Durch die Abfallwirtschaftsplanung muss gemäß § 30 KrWG die Entsorgungssicher-

heit gewährleistet werden, dies ist auch als Ziel der Raumordnung in den Landesent-

wicklungsplan 1995 aufgenommen worden. Der Geltungsbereich des vorliegenden 

Entwurf des öAWP ist jedoch differenziert zu betrachten, da er sich ausschließlich mit 

den dem öffentlichen Entsorgungsträger angedienten Abfällen auseinandersetzt, ist ei-

ne Betrachtung weiterer Gewerbeabfälle nicht vorgesehen. Sollten dem öffentlichen 

Entsorgungsträger jedoch zukünftig verstärkt Gewerbeabfälle angedient werden, wird 

der öAWP auch diese berücksichtigen müssen. Die Gewährleistung der Entsorgungs-

sicherheit obliegt den Abfallbehörden. 
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